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Worum geht es?

{ } *

*) Begünstigte: ausschließlich 

Landkreise und Kreisfreie Städte

{ } *

Umsetzung dieser Maßnahmen in 

einem Landwirtschaftsbetrieb denkbar

Maßnahme für Landwirtschaftsbetriebe 

und andere Landnutzer
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❙ Derzeit Antragstellung für ausgewählte Bestandteile möglich:

❙ A.1 Pflanzung Streuobstbestände/Obstbaumreihen

❙ A.1 Gehölzsanierung Hecken Feld- Ufergehölze

❙ A.1 Anlage von Hecken Feldgehölzen und Ufergehölzen

❙ A.1 Gehölzsanierung Streuobstbestände/Obstbaumreihen

❙ A.1 Kopfbaumschnitt

❙ A.2 Mähtechnik

❙ D.1 Komplexvorhaben des Naturschutzes

❙ D.2 Einzelvorhaben des Naturschutzes mit bes. fachpolitischer Bedeutung

❙ H   Jungbaumpflege

❙ W Sanierung von Stützmauern 

landwirtschaftlicher Flächen

www.lsnq.de/ne2023

Förderrichtlinie Natürliches Erbe – FRL NE/2023

digitale Antragstellung seit 07.11.23 eröffnet, schrittweise Bereitstellung der Förderinhalte 

© Archiv Naturschutz LfULG, J. Döring © Archiv Naturschutz LfULG, K. Langlotz

© FBZ Kamenz, LfULG

http://www.lsnq.de/ne2023
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Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

© LfULG, Kamenz
© Antje Kauffold

© Archiv Naturschutz LfULG, F. Klenke
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© Archiv Naturschutz LfULG, K. Langlotz

❙ Hecken-, Feld- und Ufergehölze

❙ Gehölzsanierung Hecken, Feld-, Ufergehölze nach Einheitskosten

❙ Anlage von Hecken, Feldgehölzen und Ufergehölzen nach Einheitskosten

❙ Einzelbäume, Baumreihen und Alleen

❙ Kopfbaumschnitt nach Einheitskosten

❙ Pflanzung Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen auf Flächen nach  

Einheitskosten

❙ Pflanzung von Alleebäumen an Straßen und Wegen nach Einheitskosten

❙ Streuobstwiese

❙ Gehölzsanierung Streuobstbestände/Obstbaumreihen nach Einheitskosten

❙ Pflanzung Streuobstbestände/Obstbaumreihen nach Einheitskosten

A.1 Biotopgestaltung & Artenschutz I – Förderinhalte

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

Antragstellung 

seit 7.11.23 offen

© Archiv Naturschutz LfULG, J. Döring
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❙ Offenland- und Waldbiotope sowie Teiche oder andere Still- oder Fließgewässer (Sanierung bzw. Anlage)

❙ Biotopsanierung durch Mahd nach Einheitskosten

❙ Trockenmauersanierung nach Einheitskosten

❙ Entbuschung von Biotop- und Habitatflächen nach Einheitskosten

❙ Feuchtgebietsrenaturierung

❙ Moorrevitalisierung

❙ Sanierung Stillgewässer

❙ Anlage Stillgewässer

❙ Fließgewässersanierung

❙ Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland nach Einheitskosten (Vorlauf für die Maßnahme GL 

2b – Neues Dauergrünland aus Ackerland in Überflutungsauen und auf Moorflächen nach 

Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUK/2023) – Beachte: nur innerhalb der 

Förderkulisse möglich)

❙ Bestandsunterstützende Maßnahmen mit Ex-Situ Erhaltung und Wiederansiedlung von Arten

❙ investive Artenschutzmaßnahmen

A.1 Biotopgestaltung & Artenschutz II – Förderinhalte (Antragstellung wird demnächst eröffnet)

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

© Archiv Naturschutz LfULG, 

H. Ballmann 

© LfULG, FBZ Wurzen 

© Archiv Naturschutz LfULG, F. Klenke

© LfULG, 

Archiv 
Naturschutz

https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/Steckbrief_GL_2b.pdf
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/foerderrichtlinie-agrarumwelt-und-klimamassnahmen-frl-auk-2023-11982.html
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Beispiele

❙ Technik für die Biotoppflege

❙ Mähtechnik zur Schonung der Fauna 

(insbesondere Insekten, Amphibien)

❙ Weidezaun für ein Naturschutzprojekt in 

einem Vogelschutzgebiet

Zweck: naturschutzgerechte

❙ Bewirtschaftungs- oder 

❙ Pflegemaßnahmen

❙ Vorbereitung,

❙ Durchführung oder 

❙ Nachbereitung 

Zielstellung

❙ Erhaltung, Entwicklung und Gestaltung 

❙ naturschutzfachliche Offenlandpflege 

❙ naturschutzfachliche Aufwertung

A.2 Technik und Ausstattung für Flächen mit besonderer Naturschutzbedeutung

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

Foto: W.Kunze © Archiv Naturschutz LfULG, H. Ballmann https://meyer-luhdorf.de
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❙ Maschinen 

❙ Fahrzeuge (inkl. Leasing) 

❙ Geräte und Technik 

Förderinhalte

❙ Mähtechnik (Antragstellung seit 7. November 2023 eröffnet)

❙ Beräumungstechnik und Technik zur Nachbereitung

❙ Transporttechnik

❙ Aufbereitung von Biomasse aus der Landschaftspflege

❙ Technik zur Beweidung

© Archiv Naturschutz LfULG, 

H. Ballmann 

A.2 Technik und Ausstattung für Flächen mit besonderer Naturschutzbedeutung

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

Antragstellung 

seit 7.11.23 offen
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© LfULG, Abt. 2

© Antje Kauffold

© Peter Gläser © Katrin Diener© Norbert Zaplata© Norbert Zaplata
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… zur naturschutzgerechten Bewirtschaftung oder Pflege

❙ Spezialtechnik und 

❙ sonstige Technik und Ausstattung

❙ Es wird nur Technik und Ausstattung gefördert, 

die auf der Technikliste enthalten ist. 

❙ Die Technikliste ist hier abrufbar: Technikliste.pdf

© Wolfram Kunze siehe ISS Rötha

Beteiligungsportal artenreicher Wiesen 
bestimmen erkennen kennarten

A.2 Technik und Ausstattung …

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/Technikliste.pdf
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Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

A.2 Technik & Ausstattung

❙ Erwerb von Spezialtechnik und sonstiger 

Technik und Ausstattung 

❙ zur Vorbereitung, Durchführung oder 

Nachbereitung 

❙ naturschutzgerechter Bewirtschaftungs-

oder Pflegemaßnahmen

❙ (gegebenenfalls einschließlich 

Errichtung und Installation).

B.2 Studien zur Dokumentation 

von Arten und Lebensraumtypen

❙ Amphibienzaun-Betreuung

❙ Erfassung ausgewählter Arten

❙ Natura 2000-Gebietsbetreuung

❙ Antragstellung zur 

Gebietsbetreuung nur nach 

Aufruf Internetseite FRL 

NE/2023 www.lsnq.de/ne2023

{ } * *) Begünstigte: ausschließlich 

Landkreise und Kreisfreie Städte

http://www.lsnq.de/ne2023
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Archiv Naturschutz 

LfULG: C. Schneier

❙ C.1 Bieterverfahren

❙ C.2 laufende Antragstellung für investive Vorhaben zur 

Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit (Abgrenzung: 

Naturschutzbezogene Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit (C.2)

→ z. B. Lehrpfade, Informationsmaterial, Feldstationen

❙ C.2 nicht-investiv und C.3: Antragstellung nach Aufruf,               

für ausgewählte thematische Ziele, www.lsnq.de/ne2023

→ z. B. Bildungsangebote und Aktionen

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/naturschutzbezogenen-oeffentlichkeits-und-bildungsarbeit-c-2-12845.html?_cp=%7B%22accordion-content-13456%22%3A%7B%220%22%3Atrue%7D%2C%22previousOpen%22%3A%7B%22group%22%3A%22accordion-content-13456%22%2C%22idx%22%3A0%7D%7D
http://www.lsnq.de/ne2023
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❙ Zusammenarbeit zum Schutz der 

biologischen Vielfalt, insbesondere

❙ Entwicklung und Umsetzung von 

Konzepten zur Zusammenarbeit, 

Durchführbarkeitsstudien sowie 

Aufbau und Weiterentwicklung von 

Netzwerken, die auf eine 

biodiversitätssteigernde Landnutzung 

ausgerichtet sind

❙ Planung, Koordinierung und 

Umsetzung komplexer und innovativer 

Arten- und Biotopschutzkonzepte 

sowie gemeinsame Nutzung von 

Ressourcen im Bereich des Arten- und 

Biotopschutzes,

❙ Zusammenarbeit beim Management 

von Schutzgebieten und 

gebietsbezogene Kooperationen zur 

Umsetzung von Pflege- und 

Entwicklungsplänen

C.3 – Zusammenarbeit zum Schutz der biologischen Vielfalt

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?
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D.1 – Komplexvorhaben des Naturschutzes nach Förderprogrammen Dritter:

❙ Gefördert werden Vorhaben nach Förderprogrammen Dritter (z. B. des Bundes oder der Europäischen Union), soweit diese im besonderen Interesse des 

Freistaates Sachsen liegen und für deren Umsetzung eine finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen im Sinne einer Ergänzungsförderung erforderlich ist.

D.2 – Einzelvorhaben des Naturschutzes mit besonderer fachpolitischer Bedeutung:

❙ Gefördert werden Einzelvorhaben des Naturschutzes aufgrund ihrer besonderen fachpolitischen Bedeutung. 

❙ Das Vorhaben muss sich auf thematische Förderschwerpunkte beziehen, die durch das SMEKUL festgelegt und auf der Internetseite öffentlich bekanntgemacht 

worden sind bzw. muss durch die Bewilligungsbehörde eine separate Zustimmung des SMEKUL eingeholt werden. 

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?
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E.1  – Vorhaben zur Prävention vor Schäden durch Wolf und Luchs:

Gefördert wird die Anschaffung von Technik und Ausstattung zur Vermeidung von Wolfs- und Luchsschäden an Schafen, Ziegen und Gatterwild, 

insbesondere 

❙ Elektrozäune, 

❙ Flatterband, 

❙ Herdenschutzhunde oder 

❙ Untergrabschutz. 

Die Anschaffung muss die Vermeidung von Schäden durch Wolf oder Luchs auf Flächen im Freistaat Sachsen betreffen.

Die Förderung erfolgt im Sinne eines Mindestschutzes. Weitere Anforderungen, die sich aus dem Tierschutz für die Weidetiere ergeben, werden 

unter Umständen nicht berücksichtigt und müssen durch den Tierhalter ergänzend betrachtet werden. 

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

Foto: Staatsbetrieb

Sachsenforst, A. Klingenberger

Foto: LUPUS Institut

Internet:

Prävention vor Wolfsschäden (E)

Antragstellung 

offen

https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/praevention-vor-wolfsschaeden-e-4633.html
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E.2  – Vorhaben zur Prävention vor Schäden durch Biber:

Gefördert werden Präventionsmaßnahmen vor Schäden durch den Biber an Infrastruktur, an Teichwirtschaften sowie an erhaltenswerten 

Gehölzen, insbesondere 

❙ Maßnahmen zum Schutz von Gehölzen, 

❙ Zu- und Abläufen in Teichanlagen und Durchlässen, 

❙ zur Wasserstandanzeige und -absenkung sowie 

❙ zur Errichtung von Kunstbauten

Nur vorbeugende Maßnahmen sind förderfähig (keine Schadensbeseitigung)!

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

Foto: Gerhard Schwab
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❙ Gefördert werden flächenbezogene Maßnahmen der art- und lebensraumangepassten Biotoppflege bzw. -bewirtschaftung (inklusive 

Beweidung) auf Flächen mit Vorkommen gefährdeter Schutzgüter.

❙ Begleitend sind vorbereitende Maßnahmen und die Anlage von Kleinstbiotopen und -lebensstätten auf diesen Flächen möglich.

❙ Fokus auf Bereiche, die nicht über die landw. Förderung  (FRL AUK/2023) abgedeckt werden können 

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

{ } Begünstigte: ausschließlich 

Landkreise und Kreisfreie Städte
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❙ Diese Maßnahmen sollen der Entwicklung und nachhaltigen Etablierung von Streuobstwiesen dienen. 

Obstgehölze auf Streuobstwiesen oder in Obstbaumreihen in der freien Landschaft weisen eine hohe 

Bedeutung für den Naturschutz auf und bieten Lebensraum für zahlreiche Arten, z. B. Insektenarten. Neben 

ihrer Bedeutung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt besitzen Streuobstwiesen und Obstbaumreihen 

eine besondere Relevanz für die Erhaltung der traditionellen Kulturlandschaften

❙ Gefördert wird die Entwicklungspflege von Obstgehölzen (Streuobstbestände/Obstbaumreihen) 

ausschließlich für Hochstämme ab dem 6. Standjahr* oder nach Ablauf der Zweckbindungsfrist bei 

geförderten Vorhaben der Anlage von Streuobstbeständen/Obstbaumreihen (dort 5-jährige 

Zweckbindungsfrist.

❙ Antragstellung in Papierform

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

© SMEKUL, Ute Lindner

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … … … … …

Altersphase

(ggf. Sanierung

förderfähig über A.1)

Standjahr

nicht förderfähig

Internet:

Jungbaumpflege für Obstgehölze (H)

Antragstellung 

offen

Jungbaum Ertragsphase

https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/jungbaumpflege-fuer-obstgehoelze-h-12859.html
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Gefördert wird:

❙ die Sanierung von Trockenmauern als Stützmauern landwirtschaftlicher Flächen (insbesondere 

Weinbergmauern) als prägende Elemente der historisch gewachsenen Kulturlandschaft einschließlich der 

ökologischen Baubegleitung.

Voraussetzung:

❙ bei Weinbergmauern die Eintragung in der Weinbaukartei Sachsens

❙ bei sonstigen Trockenmauern die Eigenschaft „gesetzlich geschütztes Biotop“ oder das Vorkommen 

spezieller Arten

Trockenmauern, die keine Stützmauern landwirtschaftlicher Flächen darstellen (z.B. freistehende Mauern), sind 

über A.1 – Biotopgestaltung und Artenschutz förderfähig

Neue FRL NE/2023 – worum geht es?

© FBZ Kamenz
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Zuwendungen, Fördervoraussetzungen, 

Förderfähige Ausgaben und Höhe der Förderung

→ ausgewählte Fördergegenstände

Die Förderrichtlinie Natürliches Erbe (FRL NE/2023) 
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Fördergegenstand Antragstellung Vorschuss Finanzierungsart Ausnahme Finanzierungsart

A.1 Biotopgestaltung und Artenschutz laufend ja Einheitskosten
Anteilsfin. bei Maßn.an Still- und Fließgewässern, 

Feuchtgebieten oder Mooren oder zum Artenschutz

A.2 Technik und Ausstattung laufend ja Anteilsfinanzierung

B.1 Naturschutzfachplanungen laufend ja Einheitskosten

B.2 Studien Dok. Artvork. u. Lebensraumtypen (außer Gebiets-/Artbetreuung) laufend ja Anteilsfinanzierung Einheitskosten bei Amphibienzaunbetreuung

B.2 Studien Dok. Artvork. u. Lebensraumtypen (nur Gebiets-/Artbetreuung) nach Aufruf ja Anteilsfinanzierung Einheitskosten bei Natura 2000-Gebietsbetreuung

C.1 Naturschutzberatung für Landnutzer nach Aufruf nein Einheitskosten

C.2 Naturschutzbezogene Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit (investiv) laufend ja Anteilsfinanzierung

C.2 Naturschutzbezogene Öffentlichk.- u. Bildungsarb. (nicht-investiv) nach Aufruf nein Anteilsfinanzierung

C.3 Zusammenarbeit zum Schutz der biologischen Vielfalt nach Aufruf ja Anteilsfinanzierung

D.1 Komplexvorhaben nach Förderprogrammen Dritter laufend nein Anteilsfinanzierung

D.2 Einzelvorhaben mit besonderer fachpolitischer Bedeutung laufend ja Anteilsfinanzierung

E.1 Prävention von Schäden durch Wolf und Luchs laufend nein Anteilsfinanzierung

E.2 Prävention von Schäden durch Biber laufend nein Anteilsfinanzierung

G Biotop- und artenangepasste Pflege laufend ja Anteilsfinanzierung

H Jungbaumpflege Obstgehölze laufend nein Einheitskosten

W Sanierung von Stützmauern landwirtschaftlicher Flächen laufend nein Anteilsfinanzierung

Zahlreiche Förderinhalte über einheitliche Kostensätze, ansonsten Anteilsfinanzierung

Zuwendungen
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❙ Einheitskosten enthalten:

❙ Personalausgaben,

❙ Planung und Management,

❙ praktische Umsetzung,

❙ Sachausgaben, z. B. Material, ergänzende Technik,

❙ indirekte Kosten.

❙ Einheitskosten ggf. gestaffelt nach Aufwand oder Erschwernis

❙ Einheitskosten für Personal: Leistungsgruppen

❙ Ausschließlich für die festbetragsfinanzierte Vorhaben A.1 - Biotopsanierung durch Mahd und A.1 – Umwandlung von Ackerland in 

Dauergrünland kann Technik als ergänzende Kostenposition separat beantragt werden. 

Zuwendungen – Einheitskosten

Die Angaben finden Sie auf der Internetseite unter den links Informationen zu Einheitskosten und Personalkosten > Einheitskosten

https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/Einheitskosten.pdf
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Fördergegenstand Regelfördersatz

Einstufung nach der Bedeutung für 

den Arten- und Biotopschutz in 

Sachsen

Stufe 2 Stufe 1

A.1 Biotopgestaltung und Artenschutz 80 Prozent 90 Prozent 100 Prozent

B.1 Naturschutzfachplanungen 90 Prozent - -

B.2 Studien zur Dokumentation von Artvorkommen 80 Prozent 90 Prozent 100 Prozent

C.1 Naturschutzberatung für Landnutzer 100 Prozent

C.2 Naturschutzbezogene Öffentlichkeits- / Bildungsarbeit 80 Prozent 90 Prozent 100 Prozent

C.3 Zusammenarbeit zum Schutz der biologischen Vielfalt 80 Prozent 90 Prozent 100 Prozent

E.1 Prävention von Schäden durch Wolf und Luchs 100 Prozent - .

E.2 Prävention von Schäden durch Biber 100 Prozent - -

G. Biotop- und artenangepasste Pflege 80 Prozent 90 Prozent 100 Prozent

❙ Einstufung der Biotoptypen

❙ Einstufung der Lebensraumtypen

❙ Einstufung der Arten

Zuwendungen – Fördersätze Anteilsfinanzierung

https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/FRLNE_2023_06_30_Schutzgutlisten_Biotope.pdf
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/FRLNE_2023_06_30_Schutzgutlisten_Biotope.pdf
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/FRLNE_2023_06_30_Schutzgutlisten_LRT.pdf
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/FRLNE_2023_06_30_Schutzgutlisten_Biotope.pdf
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/FRLNE_2023_07_19_Schutzgutlisten_Arten.pdf
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Fördergegenstand Regelfördersatz Besonderheiten

A.2 Technik und Ausstattung -
Spezialtechnik  80%

Andere Technik  70%

D.1 Komplexvorhaben nach Förderprogrammen Dritter
Maximal

90 Prozent

In begründeten Ausnahmefällen 

Erhöhung möglich

D.2 Einzelvorhaben mit besonderer fachpolitischer Bedeutung
Maximal

90 Prozent

In begründeten Ausnahmefällen 

Erhöhung möglich

Zuwendungen – Fördersätze Anteilsfinanzierung
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Förderobergrenzen:

❙ E.2 (Biber) – 20.000 EUR pro Vorhaben (ansonsten: ggf. Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei (AuF/2023))

❙ {G – 150.000 EUR pro antragstellende Person und Jahr}*

❙ W (Weinbergmauern) – 50.000 EUR pro antragstellende Person und Jahr

Förderuntergrenzen:

❙ A.1, H  – 1.000 EUR pro Vorhaben

❙ A.2, {B.1}*, B.2, C.2, W – 2.500 EUR pro Vorhaben

❙ C.1, C.3, D.2 und {G}* – 5.000 EUR pro Vorhaben

❙ E.1, E.2 – keine

Nach- und Ergänzungsbewilligungen:

❙ Untergrenze (Bagatellgrenze) für Nach- und Ergänzungsbewilligungen 

❙ 500 € für Vorhaben nach A.1 und 

❙ 1.000 € für Vorhaben (Förderantrag) nach A.2, {B.1}*, B.2, C.1, C.2, C.3

❙ Bei Förderung mit LEADER-Mitteln: keine Nach- und Ergänzungsbewilligungen

Grenzen

Zuwendungen

*) Begünstigte: ausschließlich 

Landkreise und Kreisfreie Städte

https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/richtlinie-aquakultur-und-fischerei-auf-2023-5500.html
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Vorschusszahlung

❙ Mit Anzeige des Beginns der Vorhabenumsetzung werden 50 % der bewilligten Zuwendung ausbezahlt 

(ohne Verwendungsfrist). 

❙ Eine Teilauszahlung von bis zu 35 % der bewilligten Zuwendung kann für erbrachte nachgewiesene 

Leistungen beantragt werden.

❙ Voraussetzung: Vorhaben mit Gesamtzuwendung ≥ 5.000,- EUR

Erstattungsverfahren

❙ Teilauszahlungen auf der Basis tatsächlich entstandener und nachgewiesener Ausgaben

❙ Ausgaben sind durch Rechnungen und Zahlungsnachweise zu belegen, außer bei vereinfachten 

Kostenoptionen (z.B. Einheitskostensätze für Personal) 

❙ Bei vereinfachten Kostenoptionen Auszahlung nur bei Nachweis entsprechender Einheiten, 

Zwischenziele, Meilensteine (wird im Bewilligungsbescheid festgelegt)

7

Auszahlung
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Vorschusszahlung 50% 
der Zuwendung

Teilzahlung auf Antrag 
möglich 

35% der Zuwendung

Schlusszahlung (15%) 
nach Prüfung des 
abgeschlossenen 

Vorhabens

Laufzeit des Vorhabens

Auszahlung - Vorschusszahlung
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Fördergegenstand Antragstellung Vorschuss Finanzierungsart Ausnahme Finanzierungsart

A.1 Biotopgestaltung und Artenschutz laufend ja Einheitskosten
Anteilsfin. bei Maßn.an Still- und Fließgewässern, 

Feuchtgebieten oder Mooren oder zum Artenschutz

A.2 Technik und Ausstattung laufend ja Anteilsfinanzierung

B.1 Naturschutzfachplanungen laufend ja Einheitskosten

B.2 Studien Dok. Artvork. u. Lebensraumtypen (außer Gebiets-/Artbetreuung) laufend ja Anteilsfinanzierung Einheitskosten bei Amphibienzaunbetreuung

B.2 Studien Dok. Artvork. u. Lebensraumtypen (nur Gebiets-/Artbetreuung) nach Aufruf ja Anteilsfinanzierung Einheitskosten bei Natura 2000-Gebietsbetreuung

C.1 Naturschutzberatung für Landnutzer nach Aufruf nein Einheitskosten

C.2 Naturschutzbezogene Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit (investiv) laufend ja Anteilsfinanzierung

C.2 Naturschutzbezogene Öffentlichk.- u. Bildungsarb. (nicht-investiv) nach Aufruf nein Anteilsfinanzierung

C.3 Zusammenarbeit zum Schutz der biologischen Vielfalt nach Aufruf ja Anteilsfinanzierung

D.1 Komplexvorhaben nach Förderprogrammen Dritter laufend nein Anteilsfinanzierung

D.2 Einzelvorhaben mit besonderer fachpolitischer Bedeutung laufend ja Anteilsfinanzierung

E.1 Prävention von Schäden durch Wolf und Luchs laufend nein Anteilsfinanzierung

E.2 Prävention von Schäden durch Biber laufend nein Anteilsfinanzierung

G Biotop- und artenangepasste Pflege laufend ja Anteilsfinanzierung

H Jungbaumpflege Obstgehölze laufend nein Einheitskosten

W Sanierung von Stützmauern landwirtschaftlicher Flächen laufend nein Anteilsfinanzierung

Finanzierung: Vorschuss oder Anteilsfinanzierung? 

Vorschusszahlung nicht immer zugelassen, wenn „ja“ & ≥ 5.000 EUR → Entscheidung des Antragstellers
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Antragstellung: Bitte fragen Sie uns!

❙ Für den Fall, dass Sie schon vor der Bewilligung mit der Maßnahmenumsetzung beginnen möchten, nehmen Sie 

daher bitte unbedingt vorher Kontakt mit dem LfULG, FBZ Kamenz, Sachgebiet Naturschutz auf.

❙ Beginn vor Bewilligung: Eigenes Risiko, Vorbehalt einer Kürzung oder Ablehnung!

❙ Zur Plausibilisierung der beantragten Zuwendung führen wir eine entsprechende Beurteilung durch.

❙ Sollte der Zustand der Vorhabenumsetzung nicht mehr erkennen lassen, in welchem Umfang Leistungen tatsächlich 

erforderlich waren, um den Förderzweck zu erreichen, muss der Antrag u. U. abgelehnt werden.
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Antragstellung: Bitte fragen Sie uns!

❙ Insbesondere bei folgenden Vorhaben ist eine Einschätzung im Vorhinein erforderlich 

(u.a. Einstufung von Aufwand bzw. Erschwernis, Auflagen für die Ausführung):

❙ Kopfbaumschnitt

❙ Gehölzsanierung Obstgehölze 

❙ Entbuschung von Biotop- und Habitatflächen

❙ Biotopsanierung durch Mahd 

❙ Gehölzsanierung Hecken, Feld- und Ufergehölze
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❙ Derzeit Antragstellung für ausgewählte Bestandteile möglich:

❙ A.1 Pflanzung Streuobstbestände/Obstbaumreihen

❙ A.1 Gehölzsanierung Hecken Feld- Ufergehölze

❙ A.1 Anlage von Hecken Feldgehölzen und Ufergehölzen

❙ A.1 Gehölzsanierung Streuobstbestände/Obstbaumreihen

❙ A.1 Kopfbaumschnitt

❙ A.2 Mähtechnik

❙ D.1 Komplexvorhaben des Naturschutzes

❙ D.2 Einzelvorhaben des Naturschutzes mit bes. fachpolitischer Bedeutung

❙ H   Jungbaumpflege

❙ W Sanierung von Stützmauern 

landwirtschaftlicher Flächen

www.lsnq.de/ne2023

Förderrichtlinie Natürliches Erbe – FRL NE/2023

digitale Antragstellung seit 07.11.23 eröffnet, schrittweise Bereitstellung der Förderinhalte 

© Archiv Naturschutz LfULG, J. Döring © Archiv Naturschutz LfULG, K. Langlotz

© FBZ Kamenz, LfULG

http://www.lsnq.de/ne2023
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FRL NE/2023 – weiter Informationen im Internet und FBZ

❙ www.lsnq.de/ne2023 Andrea Lausch 03578 / 33-7431 andrea.lausch@smekul.sachsen.de

Thomas Glaser 03578 / 33-7480 thomas.glaser@smekul.sachsen.de

Wir freuen uns auf 

Ihren Beitrag 

zum Erhalt und zur 

Entwicklung der Natur in 

unserer Heimat

http://www.lsnq.de/ne2023
mailto:christian.franke@smekul.sachsen.de
mailto:christian.franke@smekul.sachsen.de

